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Das Rote Kreuz. 111

dicrteu Genfer Konvention von 1906 wird

diese ausharrende Sanitätsmannschaft nicht

kricgsgcfangcu, sondern soll, der Schonung
nnd des Schutzes teilhaftig, mit ihrem Material

zu ihrem Heere zurückgesandt werden, sobald

ihre Dienste nicht mehr nötig sind. Dazu
wurde nun verschiedentlich von deutscher und

französischer Seite der Weg durch die Schweiz

gewählt, weil er sich mit den militärischen

operativen Rücksichten ant besten vereinen

lieh. Das zurückkehrende Personal erhielt

gewöhnlich in der Schweiz einen Rasttag und

besondere Verpflegung durch den Territorial-
dienst. Dieser beförderte derart für sich allein

1887 Personen. Im Juli und September

1916 jedoch reiste das zurückgeschickte Sani-
tätspersonal mit den Jnvalidcnzügcu durch

und zwar in der Stärke von 1771 Mann.

Im ganzen durchquerten auf ihrer Heimreise

W68 Sanitätspersoncu, Deutsche, Franzosen
und Belgier, die Schweiz, und zwar befanden

sich darunter 960 Offiziere.

Die Schweiz hat mit all diesen Werken

nur eine Pflicht erfüllt, die ihr als neutrales

Land mitten im Völkerringen ganz natürlich

zufiel und die sie auch als etwas Selbstver-

ständliches, ohne viel Aufhebens nnd ohne

dafür Dankbarkeit oder besondere Anerkennung

ausmünzen zu wollen, übernahm. Ans den

Lauf und die Erfüllung der Geschicke übt

diese pazifistische, philanthropische Tätigkeit
kaum einen nennenswerten Einfluß ans. Ge-

messen an den ungeheuren Opfern an Geld
nnd Gut, welche die kriegführenden Staaten

aufbringen, sind ja die Aufwendungen der

Schweiz für diese Tätigkeit verhältnismäßig
bescheiden. Wie bei jeder Wohltat, ist zudem

unser Land nicht nur gebender, sondern auch

nehmender Teil. Insbesondere im Heimschaf-

fungswerk der Zivilinternierten, dem ersten

derartigen Werk, auf dem die andern, später

Kommenden organisatorisch aufbauen konnten

und mußten, haben alle Beteiligten ein hoch-

befriedigendes Wirken gefunden, das über die

kleinlichen persönlichen Stimmungen hinweg-

half und emporhob zu reinem vaterländischen

und damit wahrhaft neutralem Tun. Be-

Hürden und Private haben in harmonischer

Mitarbeit ihr Bestes zu leisten gesucht. Da-
durch ist ein alle Gegensätze auflösender, ver-

sühnender großer Zug der Bejahung unserer

nationalen Existenz-, unserer Daseinsberechti-

gung als Bürger und Bürgerinnen einer

demokratischen Republik und unseres Glaubens

an die siegende Kraft der Menschlichkeit in

weite Kreise unseres Volkes gedrungen nnd

hat dort edlen Samen gesät, der in Zeiten
der Not und Gefahr, der Niedergeschlagen-

heit und des Verzweifelns aufgehen wird

zur Kräftigling und zum Wohle des Ganzen.

Ziàiàung von krîsgzgskcingenen in 6er 5àà
Wie unsere Leser wissen, sind auf Grund ^ zu der Interuierung Leute berechtigt, die

cutsprechender Abkommeil seit einiger Zeit ^ folgende Krankheiten aufweisen, von denen

deutsche und französische Kriegsgefangene in wir hier zur Orientierung unserer Leser eine

der Schweiz interniert worden. So haben Liste mitgeben:
sich auch 2 große Aerztekoiiimissiouen nach 1- Tuberkulose der Atmuugsorgane, auch

den beiden benachbarten Staaten begeben, in den frühesten AnfangSstadien. 2. Tuber-

um diejenigen Kranken auszusuchen, bei denen kulosc anderer Organe lHaut, Drüsen, Kno-
eine solche Intcruieruug zulässig erscheint, cheu, Gelenke, Vcrdauungö-, Harn- nnd Ge-

Nach dem erwähnten Abkommen sind nun schlechtsorgaue usw.». 6. Ehronischc konstitu-
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tiouellc Krankheiten, chronische Krankheiten
des Blutes und chronische Intoxikationen
Malaria, Diabetes, Leukämie, perniziöse

Anämie, Chlor-, Kohlenoxyd-, Blei- und

Quecksilbervergiftungen usw.). 4. Chronische

Erkrankungen der Luftwege (Stenosen, hoch-

gradigeS Emphysem, chronische Bronchitis,
Asthma, chronische Brust- und Rippenfellent-
znndungen usw.), 5. Chronische Erkrankungen
der Zirlulationsorgaue (Herzklappen- und

Herzmnskclcrkrankungen, AncurySmen, hoch-

gradigc Baricen, Artcriosklerose usw.). ti. Chro

nische Erkrankungen der Bcrdauungsorganc,
die dauernd einer besondern Ernährungsweise
bedürfen. 7. Chronische Ertrankungen der

Harn- und Geschlechtsorgane (chronische Ac

phritis, Blasensteiuc, Prostatahypertrophic
usw.). >!. Chronische Leiden des zentralen und

peripyercn N'erveusystems (Hysterie, Epilepsie,

IVloàm Ua^ceiorvii, chronische Ischias, Lüh

mungen, Krämpfe und andere schwere nervöse

Zustände). 9. Chronische Erkrankungen der

Sinnesorgane (Glaukom, Hornhaut-, Regen-

bogeuhaut- und Adcrhauteutzüuduugcn usw.,

Otitm clii'miicm luoclin uyv.). 19. Blindheit
oder Verlust eines Auges. Bei nicht normaler

Sehschärfe des andern, l 1. Taubheit auf bei-

den Ohren. 12. AuSgedeyutc chronische Haut
leiden, Hautgeschwürc, Fistein. 19. Chronischer

Gelenkrheumatismus und Gicht mit sichtbaren

Veränderungen. 11. Bösartige Neubildung

oder gutartige mit erheblichen Funktions-

störungen. 15. Durch Alter oder durch Krank-

ycit bedingte erhebliche Schwächezuständc.

I'i. Schwere Formen von Syphilis mit Funk-

tionsstörnngen. 17. Verlust eines Gliedes bei

Offizieren und Unteroffizieren. 18. Versteifung

wichtiger Gelenke, Pseudarthrosen, Verkürzung
der Extremitäten, Muskelatrophien, voraus-
sichtlich langdauernde Nervenlähmung durch

Schußverletzung. 19. Alle in den vorstehenden

Ziffern nicht genannten, durch Krankheit,

Verwundung uyv. verursachten Folgcznständc,

welche eine mindestens ein Jahr dauernde

vollständige Militärnntanglichkeit nach sich

zieycn. iVerstümmelung des Gesichts, Zer-

trümmerung der Kiefer, Folgezuständc von

Trepanationen, torpide Wunden usw.) 29.

Seltene Fälle, welche unter keine der obigen

Kategorien fallen, die aber nach Ansicht der

Kommissionen der Jntcrnierung dringend bc-

dürfen und den obigen Kategorien an Schwere
der Krankheit oder Verletzung gleichwertig

sind.

Ausgeschlossen sind: I. Alle schweren Ner-

ven- und Geisteskrankheiten, die eine Auftakts

bchandluug notwendig machen. 2. Chronischer

Alkoholismus. 9. Ucbertragbarc Krankheiten

aller Art im Stadium der Uebertragbarkeit

lInfektionskrankhciten, Gonorrhöe. Lucs l

und 2, Trachom uyv.).

Zcknsjisrjlclier 8amaritsrbun6.

Ku5 äsn vertîcmàligen clsr Sslcticiktsleitung. — Zitzung vom 18. klpril 1>?lb.

Die nachfolgenden, im Sinne der Zcntralstatuteu vom 99. Mai 1915 abgeänderten

Scktivnsstatnten werden genehmigt: l. Aarau: 2. Bcrg-Roggwil; 1!. Kurzcuberg; 4. Meilen

und Umgebung; 5. Murgcuthal; 9 Rheinfelden; 7. Ste. Croix; 8. Zürich-Wipkingen.

Die ordentliche Abgeordnetenvcrsammlung >919 wird im Einverständnis der gast-

gebenden Sektion Lausanne auf den 25. Juni festgesetzt. Mitteilungen über das Programm
und die Fcstkarte werden auf dem Zirkularwege gemacht. U.
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